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Neues Verbraucherkreditrecht in Kraft getreten

Am 11. Juni 2010 sind neue Vorschriften zum Verbrau-
cherkredit in Kraft getreten (Gesetz zur Umsetzung der 
Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der 
Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vor-
schriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht – BGBl. 
2009 I, S. 2355). Durch sie wird die novellierte Verbrau-
cherkreditrichtlinie (Richtlinie 2008/48/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über 
Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtli-
nie 87/102 WEG des Rates – ABl. Nr. 133 S. 166) umge-
setzt, mit welcher der europäische Gesetzgeber – anders 
als bei der Vorgängerrichtlinie – das in Wissenschaft und 
Rechtspolitik umstrittene Modell der Vollharmonisierung 
verfolgt (vgl. Art. 22 Abs. 1 der Richtlinie). Durch das neue 
Recht ergeben sich vor allem Änderungen hinsichtlich der 
Werbung, der (vor-) vertraglichen Informationen, des Wi-
derrufs, der Kündigung und vorzeitigen Rückzahlung, der 
Vorfälligkeitsentschädigung sowie der Berechnung des Ef-
fektivzinssatzes. Das Widerrufsrecht des Verbrauchers 
ist erstmals in der novellierten Verbraucherkreditrichtlinie 
enthalten (Art. 14 der Richtlinie), was bei der (richtlini-
enkonformen) Auslegung der deutschen Umsetzungsvor-
schriften künftig zu beachten ist. 

Obwohl die Richtlinie grundpfandrechtlich gesicherte Kre-
ditverträge sowie Kreditverträge, die für den Erwerb oder 
die Erhaltung von Eigentumsrechten an einem Grundstück 
oder an einem bestehenden oder geplanten Gebäude be-
stimmt sind („Immobilardarlehen“), von Ihrem Anwen-
dungsbereich ausnimmt (vgl. Erwägungsgrund 14), ergibt 
sich aus der deutschen Umsetzungsvorschrift des § 503 
BGB n.F. im Umkehrschluss, dass verschiedene verbrau-
cherkreditrechtliche Vorschriften auch auf grundpfand-
rechtlich gesicherte Darlehensverträge (weiter) Anwendung 
finden (vgl. zur bisherigen Regelung: § 492 Abs. 1a BGB 
a.F.). Hierzu zählen allerdings nicht die in § 497 Abs. 2 und 
3 Sätze 1, 2, 4, 5 BGB aufgeführten Verzugsregelungen, 
die Regelung zur Vorfälligkeitsentschädigung (§ 502 BGB 
n.F.) sowie die in §§ 499, 500 BGB n.F. kodifizierten 
Kündigungsrechte (die Kündigungsmöglichkeiten für Im-
mobiliardarlehen sind in §§ 489, 490 BGB differenziert 
geregelt). Der Sicherung durch ein Grundpfandrecht steht 
es nach § 503 Abs. 1 letzter Halbsatz BGB n.F. gleich, wenn 
von einer solchen Sicherung nach § 7 Abs. 3-5 Bausparkas-
senG abgesehen wird.

Bei notariell beurkundeten Verbraucherdarlehensver-
trägen ist ein Widerrufsrecht nicht mehr generell ausge-
schlossen (vgl. § 491 Abs. 3 Nr. 1 BGB a.F.). Dies ergibt 
sich bereits aus Art. 14 Abs. 6 der novellierten Verbraucher-
kreditrichtlinie. In Umsetzung dieser Vorschrift sieht § 495 
Abs. 3 Nr. 2 BGB n.F. nunmehr vor, dass ein Widerrufs-
recht bei Darlehensverträgen, die notariell zu beurkunden 
sind, nur dann nicht besteht, wenn der Notar bestätigt, dass 
die Rechte des Darlehensnehmers aus den §§ 491a und 492 
BGB n.F. gewahrt sind. In §§ 491a, 492 BGB sind aber 
Erläuterungs- und vorvertragliche Informationspflichten 
geregelt, die über den Umfang des bisherigen Verbraucher-
kreditrechts weit hinausgehen. Nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund, dass die dort geregelten Informationspflichten das 
Verhältnis „Darlehensgeber – Darlehensnehmer“ betreffen, 

wird der Notar eine derartige Bestätigung in eigener Ver-
antwortung in aller Regel nicht abgeben können (vgl. BR-
Drucks. 848/08, S. 6 f.).

Die Regelungen zum verbundenen Vertrag werden durch 
§ 359a Abs. 1 BGB erweitert, indem Absatz 1 dieser Vor-
schrift vorsieht, dass § 358 Abs. 1 und 4 BGB entsprechend 
anzuwenden sind, wenn die Ware oder die Leistung des 
Unternehmers aus dem widerrufenen Vertrag in einem Ver-
braucherdarlehensvertrag genau angegeben ist. Mit dieser 
Regelung setzt der deutsche Gesetzgeber Art. 15 Abs. 1 der 
Richtlinie um, wonach der Verbraucher an einen Kreditver-
trag dann nicht mehr gebunden ist, wenn er mit Blick auf 
einen Vertrag über die Lieferung von Waren oder die Er-
bringung von Dienstleistungen ein auf Gemeinschaftsrecht 
beruhendes Widerrufsrecht ausgeübt hat. Bei notarieller 
Beurkundung des verbundenen Vertrages kommt dessen 
Widerruf allerdings schon wegen der Ausschlussregelung 
nach § 312 Abs. 3 Nr. 3 BGB nicht in Betracht (zur Ausnah-
me bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen siehe § 485 BGB).

Abgesehen von dem sonstigen Verbraucherkreditrecht, das 
am 11. Juni 2010 in Kraft trat, ist zu beachten, dass sich 
derzeit noch ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
19. April 2010 zur Einführung einer Musterwiderrufsinfor-
mation für Verbraucherdarlehensverträge in Bearbeitung 
befindet. Dieser sieht unter anderem Änderungen und Klar-
stellungen zum novellierten Verbraucherkreditrecht vor und 
enthält vereinzelt auch Regelungen zur Bereinigung von 
Redaktionsversehen (BT-Drucks. 17/1394).
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